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Medienmitteilung

Abstimmung über das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union
Bauwirtschaft braucht das Abkommen

Zürich, 07.01.2009 – Am 8. Februar 2009 entscheiden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Fortsetzung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und der EU und über dessen Erweiterung auf Bulgarien und Rumänien. Es liegt im Interesse der gesamten Schweizer Wirtschaft - also auch der Bauwirtschaft – dass die Erfolgsgeschichte der Bilateralen Abkommen weiter geschrieben werden kann. Bei einem Nein zur Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens stünden aber sämtliche Abkommen zwischen der Schweiz und der EU vor dem Aus.

Sollte die Schweiz auf die Weiterführung des freien Personenverkehrs mit der EU verzichten, würden sechs Monate später alle übrigen Abkommen der Bilateralen I automatisch ausser Kraft gesetzt. Man spricht von der so genannten "Guillotine-Klausel". Eine Auflösung der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union hätte unabsehbare Konsequenzen für die Schweizer Volkswirtschaft, für den Staatshaushalt wie auch für die Infrastrukturausgaben.

Freizügigkeit stärkt Wirtschaft

Die Personenfreizügigkeit mit der EU stärkt den Wirtschaftsstandort Schweiz. Schliesslich wird jeder dritte Franken im Handel mit der Europäischen Union verdient. Jeder dritte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt von den Beziehungen mit der EU abhängig. Läuft der Export, geht es auch dem Binnenmarkt gut. Und zu diesem gehört nun einmal die standortgebundene Bauwirtschaft. Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre hätte ohne die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland nicht realisiert werden können. Die Bauwirtschaft ist seit Jahrzehnten ganz besonders auf Personal aus dem Ausland angewiesen. Im Februar 2008 waren 62.1 Prozent des Baustellenpersonals nicht schweizerischer Nationalität. Osteuropäer finden sich darunter kaum. Auch bei Technikern und Ingenieuren ist der Bedarf an ausländischen Fachkräften weiter angestiegen.

Schrittweise Erweiterung

Entgegen der Befürchtung einiger Kreise kam es bei der Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die Länder Osteuropas wie Polen, Ungarn oder die Slowakei trotz hoher Lohnunterschiede zu keiner Masseneinwanderung. Diese ist auch mit der Erweiterung auf Bulgarien und Rumänien nicht zu erwarten. Die Einführung der Freizügigkeit mit diesen Staaten erfolgt schrittweise und kontrolliert: Bei einem voraussichtlichen Inkrafttreten der Übergangsregelung im Jahr 2009 gelten die Beschränkungen (Maximalzahl an Aufenthaltsbewilligungen, Inländervorrang, Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen) bis 2016.

Wenn die Krise kommt

Das Bruttoinlandprodukt ist in den vergangenen Jahren dank der Personenfreizügigkeit mit der EU dauerhaft um mindestens 1 Prozent angehoben worden. Dies entspricht 4 bis 5 Milliarden Franken. Doch was passiert, wenn sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten weiter abschwächen sollte? Bei sinkendem Wirtschaftswachstum steigt die Arbeitslosigkeit. Der Grund dafür ist jedoch die konjunkturelle Situation und nicht die Personenfreizügigkeit.

Konjunktur bestimmt Einwanderung

Die Zuwanderung aus der EU erfolgt nämlich konjunkturabhängig: sie orientiert sich an der Personalnachfrage der Unternehmen. Nimmt das Wirtschaftswachstum ab, kommen auch weniger EU-Bürgerinnen und -Bürger in die Schweiz. Ein Grund dafür liegt in der hohen Mobilität der Zuwanderer aus der EU. Die Rückwanderungsquote lag in den letzen Jahren bei 50 Prozent.

Für den bilateralen Weg

Sämtliche Wirtschaftsverbände sowie die grossen Parteien CVP, FDP, SP und eine Minderheit der SVP setzen sich für den bewährten bilateralen Weg ein. Sie sprechen sich mit Vehemenz für die Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU aus.

	Die Bauwirtschaft profitiert von den Bilateralen Abkommen

· Die Schweizer Bauwirtschaft, insbesondere der Infrastrukturbau, ist auf eine prosperierende Wirtschaft und gesunde Staatsfinanzen angewiesen. Nur so steht genügend Geld zur Verfügung, um Infrastrukturbauten erstellen und unterhalten zu können.

· Die Bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU haben sich bewährt.

· Die Personenfreizügigkeit bringt qualifizierte Arbeitskräfte für die Bauwirtschaft aus den bewährten EU-Mitgliedsländern.
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